
11-638 der Beilagen zu den sten~raphischen Protokollen des Nationalrates 
o 

Xo Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr • van Ton gel , Z eil 1 i n ger und Genossen 

an den Präsidenten des Nationalrates Dro Mal eta, 

betreffend Worterteilung an den Präsidenten des Rechnungshofes in' einer 

Plenarsitzung des Nationalrates o 

In der 750 Sitzung des Nation~lrates am 170 März1965'erhielt der 
Präsident des Rey'l),~ung§hofes." Dt>'",I\a:qdutsch keine Gelegenheit zur Ab-
gabe von Erklärungen zu den in der Debatte über den Rechnungshofbericht 
aufgeworfenen Fragen i bzw. um einige von dem Redner der ÖVP, Abg.-Dr. 
Schwer, an den Rechnungshofpräsidenten gerichtete konkrete Fragen zu be
antworten. Die Nichterteilung des Wortes an PräsidentDro Kandutsch wurde 
mit dem Hinweis auf die Geschäftsordnung begründet. Ein von dem erst
genannten Anfragesteller in einer Wortmeldung zur formAlen Geschäftsbe
handlung gemäss § 52 des GOG. gestellter Antrag, der Nationalrat wolle 
den Präsidenten ersuchen~ dem Präsidenten des Rechnungshofes - als 
einem Organ des Nationalrates = zur Beantwortung an ihn gerichteter An
fragen das Wort zu erteilen, wurde von dem den Vorsitz-führenden Herrn 
Dritten Präsidenten Wallner unter Hi.nweis auf die Geschäf~sordnung nicht 
zur Abstim~~hg zugelassen mit der Begründung, der Rechnungshofpräsident 
gehöre nicht zu dem Personenkreis, der in den Plenarsitzungen des Natio
nalrates das Wort ergreifen k8nne~ In diesem Zusammenhang sei auf die ver
fassungsmässige Gleichstellung des Rechnungshofpräsidenten mit;,den Bun
desministern verwiesen (Art. 123 Abso 1 B~VG.). 

Nun wur~e festgestellt, dass in der 890 Sitzung der VI. G~setz
gebungsperiode des N~~ionalrates'am l~. Mai 1952 der damalige Rechnungs
hofpräsident Dr.'Scht~gel~aas W6rt-eri~iffen und eine Erklärung abgegeben 
hat. Die Worterte{lu~iLerf&lgt~ in~aieser Sitzung durch den vorsitzftihren
den Dritten Präs:LdentenCdesNationalrates'Dro Gorbacho 

,-

Die unterzeichneten Abgeordneten,richteh daher gemäss § 69 des 

Geschäftsordnungsgesetzes an den Herrn Präsidenten des Nationalrates die 

A Xl. f 'r a g e ~ 

Vertreten Sie, Herr Pfäsiden~9 angesichts des angeführten Präzedenz

falles in der 890 Sitzung der VIo Gesetzgebungsperiode am 14 0 Mai 1952 

weiterhin die Auffassung, dass dem Präsidenten des Rechnungshofes in 

Plenarsitzungen des Nationalrates, in denen Angelegenheiten, die den 

Rechnungshof betreffen, behandelt werden, das Wort nicht erteilt werden 

darf? 
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